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Bewertung Bericht David Casa: „Zukunft der Mehrwertsteuer“ 12.10.11
· E: Schwellen für die Befreiung von der Mehrwertsteuer gibt es nur für inländische Tätigkeiten...
· 3: ....„Gemeinnützigkeit“ beinhaltet die Gefahr einer permanenten Wettbewerbsverzerrung...
· 9: .. dass die Mitgliedstaaten Sorge tragen sollten, dass grundsätzlich alle geschäftlichen Transaktionen besteuert werden ....sodass ähnliche Güter und Dienstleistungen die gleiche Mehrwertsteuerbelastung erfahren...
· 20: ...dass Einrichtungen ohne Gewinnstreben ...eine Herausragend und positive Rolle spielen ... fordert die Kommission auf, einen Mechanismus vorzuschlagen, der Mitgliedstaaten..., die Möglichkeit gibt, alle oder einen Grossteil der Aktivitäten und Transaktionen dieser Einrichtungen grundsätzlich von der Mehrwertsteuer zu befreien;
· 21: fordert die Mitgliedstaaten auf, sich bis Januar 2012 auf ein Verfahren allgemeiner Waren und Dienstleistungen zu verständigen für die die Steuerbefreiung oder ermäßigte Steuersätze gelten sollen...
Bewertung Bericht Heide Rühle: „Modernisierung im Bereich des öffentlichen Auftragswesens“ 25.10.11

· 6: Verweist auf seine Entschließung vom Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im öffentlichen Auftragswesen, in der die Rechtsprechung des EuGH zur Kenntnis genommen und die Auffassung vertreten wurde, dass die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit nicht den Regeln für die öffentliche Auftragsvergabe unterliegt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Zweck der Partnerschaft ist die Wahrnehmung einer allen beteiligten staatlichen Stellen übertragenen öffentlichen Aufgabe; die Aufgabe wird ausschließlich von den betroffenen öffentlichen Stellen, also ohne Beteiligung von privatem Kapital, wahrgenommen, und die betreffende Tätigkeit wird im Wesentlichen für die beteiligten öffentlichen Stellen verrichtet; unterstreicht die Tatsache, dass die Übertragung von Aufgaben zwischen Organisationen des öffentlichen Sektors eine Frage ist, die in die interne Verwaltungsorganisation der Mitgliedstaaten fallt und nicht den Regeln für das Beschaffungswesen unterliegt;
· 7: erklärt mit Nachdruck, dass ein Vorschlag für einen Rechtsakt über Dienstleistungskonzessionen nur dann gerechtfertigt wäre, wenn durch ihn etwaige Verzerrungen beim Funktionieren des Binnenmarkts abgestellt wurden; weist darauf hin, dass derartige Verzerrungen bisher noch nicht festgestellt worden sind, und dass ein Rechtsakt über Dienstleistungskonzessionen deshalb nicht notwendig ist, solange er nicht eine sichtbare Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes bezweckt;
gez. Dr. Ulrich Oehmichen
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